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Informationen nach Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)  
Kfz-Zulassungswesen 
 
 
1. Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit 

Datenschutzhinweise im Zusammenhang mit 
 
 Der Zulassung eines Fahrzeuges (Neuzulassung / Umschreibung / Wiederzulassung) 

 Der Außerbetriebssetzung eines Fahrzeuges (Abmeldung) 

 Der Beantragung eines Kurzzeitkennzeichens oder eines roten Dauerkennzeichens   

 Der Änderung von Halterdaten oder Technikdaten bei einem Fahrzeug 

 
 
2. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 
 

Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer Daten ist das   
 
Landratsamt Freyung Grafenau 
Grafenauerstraße 44 
94078 Freyung 
Telefon: 08551/57-0 
poststelle@ landkreis-frg.de 

 
3. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 

 
Landratsamt Freyung-Grafenau 
Datenschutzbeauftragter 
Wolfkerstraße 3 
94078 Freyung 
08551/57-343 
datenschutz@landkreis-frg.de 

 
 
4. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 
 

a) Zwecke der Verarbeitung 
Zweck der Datenverarbeitung ist ausschließlich die Bearbeitung eines oben genannten, von Ihnen 
gestellten, Antrages, die Aufgabenerfüllung nach dem Straßenverkehrsgesetz und der 
Fahrzeugzulassungsverordnung, Kraftfahrtsteuergesetz, Pflichtversicherungsgesetz 

 
b) Rechtsgrundlage der Verarbeitung 
Ihre Daten werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 sowie ggf. Artikel 6 Abs. 2 DSGVO i. V. m. 
§§ 31 – 34 u. 47 StVG, §§ 6,23, 25 und 30-36 FZV verarbeitet. 
 

5. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 
 
Ihre personenbezogenen Daten werden weitergegeben, oder im Zuge eines von Ihnen gestellten Antrags 
werden Daten zusätzlich erhoben bei,  
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 Kraftfahrtbundesamt, das das zentrale Fahrzeugregister führt 

 Hauptzollamt als zuständige Stelle für die Verwaltung der Kfz-Steuern 

 Gesamtverband der Versicherer (GDV-DL) als Verwalter der Versicherungsdaten 
 

Soweit es sich im Laufe des Verfahrens ergibt, können Ihre personenbezogenen Daten auch an andere 
öffentliche Stellen weitergeleitet werden, sofern dies nach den geltenden Rechtsvorschriften erforderlich 
und zulässig ist.  
 
Soweit Ihre Daten elektronisch verarbeitet werden, erfolgt der Betrieb der Datenverarbeitungssysteme 
durch die AKDB (Anstalt für kommunale Datenverarbeitung in Bayern) als Auftragsverarbeiter. 

 
 
6. Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein Drittland 
 

Die Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an ein Drittland ist nicht geplant.  
 
 

7.  Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten 
 
Ihre Daten werden nach der Erhebung beim Landratsamt Freyung-Grafenau so lange 
gespeichert, wie dies unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen und zur Erfüllung 
von Dokumentationspflichten notwendig ist. Gesetzliche Aufbewahrungsfristen können sich aus 
dem Einheitsaktenplan für die bayerischen Gemeinden und Landratsämter mit Verzeichnis der 
Aufbewahrungsfristen sowie ggf. aus Spezialgesetzen ergeben.   

 
 
8. Betroffenenrechte 
 

Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu: 
 

Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft über die 
zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO). 

 
Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf 
Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO). 

 
Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung 
der Verarbeitung verlangen. (Art. 17 und 18 DSGVO). 
 
Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung 
besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht 
Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO). 

 
 
Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie Widerspruch gegen die 
Verarbeitung einlegen (Art. 21 DSGVO). 
 
Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüfen wir, ob die 
gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. 
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Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für den 
Datenschutz: 

Bayerischer Landesbeauftragte für den Datenschutz 
Postfach 22 12 19, 80502 München (Postanschrift) 

Wagmüllerstraße 18, 80538 München (Hausanschrift) 
Telefon: 089/212672-0 

Fax: 089/212672-50 
E-Mail: poststelle@datenschutz-bayern.de 

 
 

9. Widerrufsrecht bei Einwilligung 
 
Wenn Sie in die Verarbeitung durch eine entsprechende Erklärung eingewilligt haben, können Sie 
die Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt.  
 

 
 
10.  Pflicht zur Bereitstellung der Daten 
 

Das Landratsamt Freyung-Grafenau benötigt Ihre Daten, um Ihren Antrag auf um einen von Ihnen 
gestellten oben genannten Antrag zu bearbeiten. Wenn Sie einen Antrag stellen, sind Sie verpflichtet, Ihre 
Daten anzugeben. Diese Verpflichtung ergibt sich aus §§ 6,23 25 30 – 36 FZV. Wenn Sie die erforderlichen 
Daten nicht angeben, kann Ihr Antrag nicht bearbeitet werden.  

  


